
DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2022/2374 DES RATES 

vom 5. Dezember 2022

zur Durchführung der Verordnung (EU) 2020/1998 über restriktive Maßnahmen gegen schwere 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION ––

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates vom 7. Dezember 2020 über restriktive Maßnahmen gegen schwere 
Menschenrechtsverletzungen und -verstöße (1), insbesondere auf Artikel 14 Absatz 4,

gestützt auf den Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 7. Dezember 2020 hat der Rat die Verordnung (EU) 2020/1998 erlassen.

(2) Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2020/1998 hat der Rat die Liste der natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen gemäß Anhang I der genannten 
Verordnung unterliegen, überprüft. Auf der Grundlage dieser Überprüfung sollten die Einträge zu sechs natürlichen 
Personen und zwei Organisationen aktualisiert werden.

(3) Anhang I der Verordnung (EU) 2020/1998 sollte daher entsprechend geändert werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang I der Verordnung (EU) 2020/1998 des Rates wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 5. Dezember 2022.

Im Namen des Rates
Der Präsident
M. KUPKA

(1) ABl. L 410 I vom 7.12.2020, S. 1.
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ANHANG 

Anhang I der Verordnung (EU) 2020/1998 („Liste der in Artikel 3 genannten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen“) wird wie folgt geändert:

1. In Abschnitt A erhalten die Einträge zu den folgenden sechs natürlichen Personen folgende Fassung:

A. Natürliche Personen

Namen (Transliteration 
in das lateinische 

Alphabet)
Namen Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

„1. Alexander (Alexandr) 
Petrovich 
KALASHNIKOV

Aлександр Петрович 
КАЛАШНИКОВ 
(russische 
Schreibweise)

Position(en): Ehemaliger 
Direktor des russischen 
Föderalen 
Strafvollzugsdienstes (FSIN)

Geburtsdatum: 27.1.1964

Geburtsort: Tatarsk,  
Region/Oblast Nowosibirsk, 
Russische SFSR (jetzt 
Russische Föderation)

Alexander Kalashnikov war vom 8. Oktober 2019 bis zum 25. November 
2021 Direktor des russischen Föderalen Strafvollzugsdienstes (FSIN). In dieser 
Funktion beaufsichtigte er sämtliche Tätigkeiten des FSIN. In seiner 
Eigenschaft als Direktor des FSIN war er für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in Russland verantwortlich, einschließlich 
willkürlicher Festnahmen und Inhaftierungen.

2.3.2021

Staatsangehörigkeit: russisch
Geschlecht: männlich

Im Fall Alexej Nawalny, der sich nach einer Vergiftung durch einen toxischen 
Nervenkampfstoff der Nowitschok-Gruppe (von September 2020 bis 
Januar 2021) in Deutschland erholte, hat der FSIN am 28. Dezember 2020
gefordert, dass dieser unverzüglich vor einem Bewährungshelfer erscheint, 
anderenfalls drohe ihm eine Haftstrafe wegen Verletzung einer 
Bewährungsstrafe nach einer Verurteilung wegen Betrugs. Diese Verurteilung 
wegen Betrugs war vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 2018 
für willkürlich und unfair erklärt worden. Am 17. Januar 2021 nahmen auf 
Anordnung von Alexander Kalashnikov Angehörige des FSIN Alexej Nawalny 
bei dessen Ankunft auf dem Moskauer Flughafen fest.

Die Festnahme von Alexej Nawalny wird mit einem Urteil des Stadtgerichts 
Chimki begründet, das wiederum auf Ersuchen des FSIN ergangen ist. Bereits 
Ende Dezember 2020 forderte der FSIN, dass die Bewährungsstrafe Alexej 
Nawalnys durch ein Gericht in eine Haftstrafe umgewandelt wird. Am 
17. Februar 2021 wies der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die 
Regierung der Russischen Föderation an, Alexej Nawalny freizulassen.
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Namen (Transliteration 
in das lateinische 

Alphabet)
Namen Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

6. WANG Junzheng 王君正 (Chinesische 
Schreibweise)

Position(en): Parteisekretär 
der Kommunistischen Partei 
Chinas im Autonomen Gebiet 
Tibet; ehemaliger 
Parteisekretär des Xinjiang 
Produktions- und Aufbau- 
Korps (Xinjiang Production 
and Construction Corps – 
XPCC) und stellvertretender 
Sekretär des Parteikomitees 
des Uigurischen Autonomen 
Gebiets Xinjiang in China 
(Xinjiang Uyghur 
Autonomous Region – 
XUAR); Politikkommissar des 
XPCC und Geschäftsführer der 
China Xinjian Group

Geburtsdatum: Mai 1963

Geburtsort: Linyi, Shandong 
(China)

Staatsangehörigkeit: 
chinesisch

Geschlecht: männlich

Parteisekretär der Kommunistischen Partei Chinas im Autonomen Gebiet 
Tibet seit Oktober 2021. Ehemaliger Parteisekretär des Xinjiang Produktions- 
und Aufbau-Korps (XPCC) und stellvertretender Sekretär des Parteikomitees 
des Uigurischen Autonomen Gebiets Xinjiang in China (XUAR) von April 
2020 bis Oktober 2021 sowie von Mai 2020 bis Oktober 2021 
Politikkommissar des XPCC. Ehemaliger Sekretär des Ausschusses für Politik 
und Recht des XUAR von Februar 2019 bis September 2020. Wang Junzheng 
hatte auch andere führende Positionen im XPCC inne.

22.3.2021

Das XPCC ist eine staatseigene wirtschaftliche und paramilitärische 
Organisation im XUAR, die als Verwaltungsbehörde fungiert und die 
wirtschaftlichen Tätigkeiten in Xinjiang kontrolliert.
Wang Junzheng war als Parteisekretär und Politikkommissar des XPCC an der 
Aufsicht über alle durch das XPCC durchgeführten Maßnahmen beteiligt. In 
dieser Position war er für schwere Menschenrechtsverletzungen in China 
verantwortlich, insbesondere für die massenhafte willkürliche Internierung 
und erniedrigende Behandlung von Uiguren und Angehörigen anderer 
muslimischer ethnischer Minderheiten sowie systematische Verstöße gegen 
die Religions- und Weltanschauungsfreiheit dieser Menschen – beispielsweise 
im Zuge der Durchführung des gegen Uiguren und Angehörige anderer 
muslimischer ethnischer Minderheiten gerichteten groß angelegten 
Überwachungs-, Internierungs- und Indoktrinationsprogramms des XPCC.
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Namen (Transliteration 
in das lateinische 

Alphabet)
Namen Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

Er war ebenfalls dafür verantwortlich, dass das XPCC Uiguren und 
Angehörige anderer muslimischer ethnischer Minderheiten systematisch als 
Zwangsarbeiter, insbesondere auf Baumwollfeldern, einsetzt.
Wang Junzheng war als stellvertretender Sekretär des Parteikomitees des 
XUAR an der Aufsicht über alle in Xinjiang durchgeführten 
Sicherheitsmaßnahmen verantwortlich, einschließlich des genannten, gegen 
Uiguren und Angehörige anderer muslimischer ethnischer Minderheiten 
gerichteten Programms. Als Sekretär des Ausschusses für Politik und Recht 
des XUAR von Februar 2019 bis September 2020 war Wang Junzheng für die 
Wahrung der internen Sicherheit und die Rechtsdurchsetzung im XUAR 
verantwortlich. Als solcher hatte er eine politische Schlüsselposition bei der 
Aufsicht und Umsetzung des genannten Programms inne.

9. JONG Kyong-thaek 
(alias CHO’NG, 
Kyo’ng-t’aek)

정경택 (koreanische 
Schreibweise)

Position(en): Direktor des 
allgemeinen Politbüros der 
koreanischen Volksarmee; 
ehemaliger Minister für 
Staatssicherheit der 
Demokratischen 
Volksrepublik Korea (DVRK)

Geburtsdatum: zwischen dem 
1.1.1961 und dem 
31.12.1963

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Volksrepublik 
Korea (DVRK)

Geschlecht: männlich

Jong Kyong-thaek ist der Direktor des allgemeinen Politbüros der 
koreanischen Volksarmee. Von 2017 bis 2022 war er Minister für 
Staatssicherheit der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK). Das 
Ministerium für Staatssicherheit der DVRK ist eine der Institutionen, die 
maßgeblich für die Umsetzung der repressiven Sicherheitspolitik der DVRK 
verantwortlich sind, wobei ein Schwerpunkt auf der Ermittlung und 
Unterdrückung von Kritik an der Politik, von Einflüssen „subversiver“ 
Informationen aus dem Ausland und von jeglichem anderen Verhalten, das als 
ernsthafte politische Gefahr für das politische System und die Führung 
erachtet wird.

22.3.2021

Als ehemaliger Minister für Staatssicherheit ist Jong Kyong-thaek für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in der DVRK verantwortlich, insbesondere für 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen 
und Tötungen, das Verschwindenlassen von Personen und willkürliche 
Festnahmen oder Inhaftierungen sowie für weitverbreitete Zwangsarbeit und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen.
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Namen (Transliteration 
in das lateinische 

Alphabet)
Namen Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

10. RI Yong Gil (alias RI 
Yong Gi, RI Yo’ng-kil, 
YI Yo’ng-kil)

리영길 (koreanische 
Schreibweise)

Position(en): 
Verteidigungsminister der 
Demokratischen 
Volksrepublik Korea (DVRK)

Rang: Vizemarschall

Geburtsdatum: 1955

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Volksrepublik 
Korea (DVRK)

Geschlecht: männlich

Ri Yong Gil ist Verteidigungsminister der Demokratischen Volksrepublik 
Korea (DVRK). Von Januar 2021 bis Juni oder Juli 2021 war er Minister für 
soziale Sicherheit. Zwischen 2018 und Januar 2021 war er Generalstabschef 
der koreanischen Volksarmee. Am 14. April 2022 wurde er zum 
Vizemarschall der koreanischen Volksarmee befördert.

Als Verteidigungsminister ist Ri Yong Gil für schwere 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich, die auch von Mitgliedern des 
militärischen Sicherheitskommandos und anderer Einheiten der koreanischen 
Volksarmee begangen wurden.

22.3.2021

Das Ministerium für soziale Sicherheit der DVRK (ehemals bekannt als 
Ministerium für Volkssicherheit oder Ministerium für die öffentliche 
Sicherheit) und das militärische Sicherheitskommando sind Institutionen, die 
maßgeblich für die Umsetzung der repressiven Sicherheitspolitik der DVRK 
verantwortlich sind, einschließlich der Befragung und Bestrafung von 
Personen, die „illegal“ aus der DVRK flüchten. Das Ministerium für soziale 
Sicherheit ist über seine Gefängnisbehörde insbesondere für das Betreiben 
von Straflagern und Arbeitslagern für Kurzinhaftierungen verantwortlich, in 
denen Gefangene/Inhaftierte vorsätzlichem Aushungern und anderen 
unmenschlichen Behandlungen ausgesetzt sind.

Als ehemaliger Minister für soziale Sicherheit ist Ri Yong Gil für schwere 
Menschenrechtsverletzungen in der DVRK verantwortlich, insbesondere für 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe, außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtungen 
und Tötungen, das Verschwindenlassen von Personen und willkürliche 
Festnahmen oder Inhaftierungen sowie für weitverbreitete Zwangsarbeit und 
sexuelle Gewalt gegen Frauen.

Als ehemaliger Generalstabschef der koreanischen Volksarmee ist Ri Yong Gil 
auch für die weit verbreiteten schweren Menschenrechtsverletzungen, die die 
koreanische Volksarmee begangen hat, verantwortlich.

D
E

A
m

tsblatt der Europäischen U
nion 

6.12.2022 
L 314/85  



Namen (Transliteration 
in das lateinische 

Alphabet)
Namen Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

12. Abderrahim 
AL-KANI (alias 
Abdul-Rahim 
AL-KANI, Abd-al- 
Rahim AL-KANI, 
Abdel Rahim 
KHALIFA Abdel 
Rahim 
AL-SHAQAQI)

يناكلاميحرلادبع
(arabische 
Schreibweise)

Position(en): Mitglied der 
Kanijat-Miliz

Geburtsdatum: 7.9.1997

Staatsangehörigkeit: libysch
Reisepass-Nr.: PH3854LY

Personalausweis-Nr.: 
119970331820

Geschlecht: männlich

Abderrahim Al-Kani ist ein wichtiges Mitglied der Kanijat-Miliz und Bruder 
des Anführers der Kanijat-Miliz, Mohammed Khalifa Al-Khani (im Juli 2021 
verstorben). Die Kanijat-Miliz hatte zwischen 2015 und Juni 2020 die 
Kontrolle über die libysche Stadt Tarhuna.

Abderrahim Al-Kani ist für die interne Sicherheit der Kanijat-Miliz zuständig. 
In dieser Funktion ist er für schwere Menschenrechtsverletzungen in Libyen 
verantwortlich, insbesondere außergerichtliche Tötungen und das 
Verschwindenlassen von Personen in Tarhuna zwischen 2015 und Juni 2020.

22.3.2021

Abderrahim Al-Kani und die Kanijat-Miliz sind Anfang Juni 2020 aus 
Tarhuna in den Osten Libyens geflüchtet. Seitdem sind in Tarhuna mehrere 
Massengräber entdeckt worden, die der Kanijat-Miliz zugeschrieben werden.

16. Dimitriy (Dimitry, 
Dmitri, Dmitry) 
Valerievich UTKIN

Дмитрий Валерьевич 
Уткин
(russische 
Schreibweise)

Position(en): Gründer und 
Kommandeur der Wagner 
Group
Dienstgrad: Oberstleutnant 
(Reserve)

Rufzeichen: Vagner, Wagner, 
The Nineth

ID Wagner Group: M-0209

Geburtsdatum: 1.6.1970 oder 
11.6.1970

Geburtsort: Asbest, Oblast 
Sverdlovsk, Russische SFSR 
(jetzt Russische Föderation)

Staatsangehörigkeit: russisch

Anschrift: Pskov, Russische 
Föderation

Geschlecht: männlich

Dimitriy Utkin, ehemaliger Offizier des russischen Militärgeheimdienstes 
(GRU), ist Gründer der Wagner Group und verantwortlich für die 
Koordinierung und Planung von Operationen zur Entsendung von Söldnern 
der Wagner Group in verschiedene Länder.

In seiner Führungsposition innerhalb der Wagner Group ist er für schwere 
Menschenrechtsverstöße verantwortlich, die von der Gruppe begangen 
wurden, unter anderem Folter und außergerichtliche, summarische oder 
willkürliche Hinrichtungen und Tötungen.

Dies umfasst die Folter eines syrischen Deserteurs bis zu dessen Tod durch vier 
Mitglieder der Wagner Group im Juni 2017 im Gouvernement Homs, Syrien. 
Nach Angaben eines ehemaligen Mitglieds der Wagner Group hat Dimitriy 
Utkin persönlich angeordnet, den Deserteur bis zum Tod zu foltern und diese 
Tat zu filmen.

13.12.2021“
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2. In Abschnitt B erhalten die Einträge zu den folgenden beiden Organisationen folgende Fassung:

B. Juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen

Name (Transliteration 
ins lateinische 

Alphabet)
Name Angaben zur Identität Gründe für die Aufnahme in die Liste

Datum der 
Aufnahme in die 

Liste

„3. Kaniyat Militia 
(Kanijat-Miliz), zuvor 
„7th Brigade, Tarhuna 
7th Brigade, Tarhuna 
Brigade“ (7. Brigade), 
alias „9th Brigade“ 
(9. Brigade), „Al-Kani 
Militia“ (Al-Kani- 
Miliz), alias 
„Al-Kaniyat“ 
(Al-Kanijat), alias 
„Kani Brigade“ (Kani- 
Brigade), alias 
„Kaniat“, alias 
„Kaniyat“, alias 
„Kanyat“

 Arabische) تايناكايشيلم
Schreibweise)

Die Kanijat-Miliz ist eine libysche bewaffnete Miliz, die zwischen 2015 
und 2020 die Kontrolle über die libysche Stadt Tarhuna hatte. Nachdem die 
Kanijat-Miliz im Juni 2020 in den Osten Libyens geflohen war, sind in 
Tarhuna Massengräber entdeckt worden, die der Miliz zugeschrieben werden. 
Die Kanijat-Miliz ist für schwere Menschenrechtsverletzungen, insbesondere 
außergerichtliche Tötungen und Verschwindenlassen von Personen, 
verantwortlich.

22.3.2021

5. Wagner Group (alias 
Vagner Group, PMC 
Wagner, Liga, League)

Группа Вагнера 
(russische 
Schreibweise)

Die Wagner Group ist eine in Russland ansässige private militärische 
Organisation ohne Rechtspersönlichkeit, die 2014 als Nachfolgeorganisation 
des Slawonischen Korps gegründet wurde. Sie wird von Dimitriy Utkin 
geleitet und von Yevgeny Prigozhin finanziert. Die Wagner Group finanziert 
und realisiert ihre Operationen durch die Gründung lokaler Organisationen 
und mit der Unterstützung der lokalen Regierungen.

Die Wagner Group ist für schwere Menschenrechtsverstöße in der Ukraine, 
Syrien, Libyen, der Zentralafrikanischen Republik, Sudan, Mali und 
Mosambik verantwortlich, darunter Folter und außergerichtliche, 
summarische oder willkürliche Hinrichtungen und Tötungen.

13.12.2021“
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